
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
HOTELS UND KULTUR werden 
teurer! 
Für viele Lieferungen, Leistungen 
und Einfuhren wird ab 01.01.2016 
13% Umsatzsteuer anfallen. So 
etwa für lebende Tiere, Pflanzen, 
Futtermittel, Holz, Kunstgegen-
stände, die Beherbergung, 
Schwimmbäder, Theater, Zoos, 
Naturparks, Filmvorführungen, 
den Ab-Hof-Verkauf von Wein und 
die Umsätze der Künstler, die Ein-
trittsgelder für Kultur und Sport. 
Die gute Nachricht: Die Hotels 
für die Beherbergung und die 
Künstler werden erst ab 
01.05.2016 13% Ust zahlen. Für 
die Hotellerie gibt es zudem eine 
diffizile Übergangslösung. 
 Für Beherbergungen zwi-
schen dem 01.05.2016 und dem 
31.12.2017, für die bereits bis 
zum 31.08.2015 eine Buchung 
und eine An- oder Vorauszahlung 
getätigt wird, kommt noch 10% 
Ust zum Tragen. Bei Anzahlungen 
nach dem 31.08.2015 und Rest-
zahlungen nach dem 30.04.2016 
fallen 13% Ust an. 
 Das ortsübliche Frühstück 
inkl. Frühstücksgetränk anlässlich 
einer Beherbergung ist weiterhin 
10% Ust-pflichtig. 
 Bei getrennter Preisauszeich-
nung werden die Speisen mit 
10% Ust, die Getränke mit 20% 
Ust und die Beherbergung mit 
13% Ust belastet sein. 
 Bei Pauschalpreisen (FP, HP, 
VP) wird im Verhältnis der Einzel-
verkaufspreise aufzuteilen sein, 
liegen diese nicht vor, wird nach 
Kosten bzw. Erfahrungswerten 
vorzugehen sein.  
GUTER RAT: Rechtzeitig buchen 
und zahlen,…und wenn´s zu kom-
pliziert wird,…wir helfen gerne 
weiter. 
 


